
Herzlich willkommen beim 
Judo-Club Osterode 

am Harz e.V. 

Du hast Dich entschieden, am Vereinsleben des Judo-Clubs Osterode am 
Harz e.V. teilzunehmen. Das ist eine gute Entscheidung, die wir alle sehr 
begrüßen. 
Was erwartet Dich beim Judo-Club Osterode ? 

In mehreren Übungsgruppen betreiben wir an drei Tagen in der 
Woche JUDO und JU-JUTSU. 
JUDO ist eine japanische Kampfsportart, die um das Jahr 1900 von 
Professor Jigoro Kano entwickelt wurde. 

Fallen, Halten und Werfen sind die drei Elemente des Judo-
Sports. Die Fallschule garantiert das verletzungsfreie Betreiben 
dieser japanischen Kampfsportart. Mit den Haltetechniken ist 
es möglich, den Gegner gefahrlos am Boden festzuhalten. Die 
Wurftechniken ermöglichen, den Gegner auf die Matte zu 
legen. 

JU-JUTSU ist die moderne Selbstverteidigung für die Praxis. 
Entwickelt wurde Ju-Jutsu um 1960 aus Elementen des Judo, 
Karate und Aikido. Seit 1969 ist Ju-Jutsu eine offiziell aner-
kannte Kampsportart und gehört heute zur Pflichtausbildung der 
Länderpolizeien und der Bundespolizei. 

Doch sportliche Aktivitäten machen noch kein funktionierendes 
Vereinsleben aus. Deshalb werden Spiel, Spaß und Geselligkeit 
beim Judo-Club Osterode ganz groß geschrieben. Wir haben eigens 
für diesen Bereich den Vergnügungsausschuß eingesetzt. So erwar-
ten Dich auf das Jahr verteilt viele tolle Veranstaltungen. 

Was benötigst Du zum Judo– und Ju-Jutsu– Sport ? 
Zunächst ist einfaches Sportzeug (und ein Paar Latschen) vollkom-
men ausreichend. Schmuck (Ringe, Ketten, Uhren, Piercing etc.) ist 
beim Training unbedingt abzulegen. Später solltest Du Dir einen 
Judo– oder Ju-Jutsu– Anzug zulegen. Sobald Du am Wettkampfge-
schehen teilnimmst oder eine Gürtelprüfung ablegen möchtest, 
benötigst Du noch einen speziellen Pass für die jeweilige Sportart. 

Sport, Spiel und Spaß erwarten Dich beim Judo-Club Osterode. 
Wir hoffen, Deine Erwartungen erfüllen zu können, und wünschen Dir viel 
sportlichen Erfolg und Spaß in unserer Mitte. 
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  Unsere Bankverbindungen 
Volksbank im Harz e.G.    Sparkasse Osterode am Harz 
Kontonummer: 260 1019 400   Kontonummer: 215 088 824 
Bankleitzahl: 268 914 84   Bankleitzahl: 263 510 15 
IBAN: DE42 268 914 84 260 1019 400  IBAN: DE52 263 510 15 0215 088 824 
BIC:    GENODEF1OHA    BIC:    NOLADE21HZB 

Wichtige Vereinsadressen: 
1. Vorsitzender   Kassenwartin 
Christian Beyer   Nadine Schalitz 
Köppenweg 43   Lange Straße 7 
37574 Einbeck   37539 Bad Grund / Gittelde 
Tel. 0 55 61 / 793 86 87  Tel. 05327/8370698 

Weitere Verbindungen 
Turnhalle am Amtsgericht: Telefon: 05522/915732                Internet:   http://www.judoclubosterode.de 
Lindenbergturnhalle:       Telefon: 05522/76150                eMail:      info@judoclubosterode.de 
                    facebook: https://de-de.facebook.com/JudoClubOsterode 

§ 8 Erlöschen der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft erlischt: 
a) durch Austritt auf Grund einer schriftlichen Erklärung mittels Einschreiben unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten, jeweils zum Schluß des Kalender-
halbjahres. 
b) durch Ausschluß aus dem Verein auf Grund eines Vorstandsbeschlusses. 
Durch Erlöschen der Mitgliedschaft bleiben die auf Grund der bisherigen 
Mitgliedschaft entstandenen Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein unberührt. 

 
§ 10 Rechte der Mitglieder 

Die Vereinsmitglieder sind insbesondere berechtigt: 
a) durch Ausübung des Stimmrechtes an den Beratungen und den Beschlußfassungen 
der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur 
Mitglieder über 16 Jahren berechtigt. 
b) die Einrichtungen des Vereins nach Maßgabe der hierfür getroffenen Bestimmungen 
zu benutzen. 
c) an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen sowie den Sport in allen 
Abteilungen aktiv auszuüben (mit Ausnahme der passiven Mitglieder). 
d) vom Verein einen ausreichenden Versicherungsschutz gegen Sportunfall zu 
verlangen. 

 
§ 11 Pflichten der Mitglieder 

Die Vereinsmitglieder sind insbesondere verpflichtet: 
a) die Satzung und Beschlüsse des Vereins und der in § 3 genannten Organisationen zu 
befolgen. 
b) nicht gegen die Interessen des Vereins zu handeln. 
c) die durch Beschluß der Mitgliederversammlung festgelegten Beiträge zu entrichten. 
d) an allen Veranstaltungen des Vereins nach Kräften mitzuwirken. 

Vereinssatzung (Auszug) 

Diese Seite bitte gut aufbewahren. 
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Unsere 
Mitgliedsbeiträge 
Der Mitgliedsbeitrag wird beim Judo-Club Osterode durch Bankeinzugsver-
fahren halbjährlich eingezogen oder in Ausnahmefällen mit einer Beitrags-
rechnung erhoben. 
Neben den eigenen Vereinsbeiträgen haben alle Mitglieder den Mitglieds-
beitrag für den Niedersächsischen Judo-Verband (NJV) oder/und den 
Niedersächsischen Ju-Jutsu-Verband (NJJV) zu entrichten. Diese Beiträge 
werden zusammen mit den Vereinsbeiträgen eingezogen. 
 

Augenblicklich gelten folgende Beitragssätze: 
(Stand: JCO seit 1.1.2014; NJV seit 1.1.2015; NJJV seit 1.1.2012) 

 

JCO-Aufnahmegebühr einmalig 12,50 € 
 

Beitrag für Mitglieder bis 15 Jahre nur Judo nur JuJutsu Judo+JuJutsu 
JCO-Jahres-Vereinsbeitrag 54,00 € (mtl. 4,50 €) 54,00 € (mtl. 4,50 €) 54,00 €  
Jahres-Verbandsbeitrag (NJV/NJJV) 24,00 € 20,00 € 44,00 € 
= Summe Jahresbeiträge 78,00 € 74,00 € 98,00 € 
= Summe Bankeinzug (halbjährlich) 39,00 € 37,00 € 49,00 € 
 

Beitrag für Mitglieder ab 16 Jahren nur Judo nur JuJutsu Judo+JuJutsu 
JCO-Jahres-Vereinsbeitrag 66,00 € (mtl. 5,50 €) 66,00 € (mtl. 5,50 €) 66,00 € 
Jahres-Verbandsbeitrag (NJV/NJJV) 24,00 € 20,00 € 44,00 € 
= Summe Jahresbeiträge 90,00 € 86,00 € 110,00 € 
= Summe Bankeinzug (halbjährlich) 45,00 € 43,00 € 55,00 € 
 

Beitrag für passive Mitglieder keine Unterscheidung der Sportarten 
JCO-Jahres-Vereinsbeitrag  30,00 € (mtl. 2,50 €) 
NJV-Verbandsbeitrag      1,00 € 
= Summe Jahresbeiträge  31,00 € 
= Summe Bankeinzug (halbjährlich)  15,50 € 
 

Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils im April (für das erste Halbjahr) und im 
Oktober (für das zweite Halbjahr) eingezogen. Die Aufnahmegebühr wird 
unmittelbar nach dem Vereinseintritt eingezogen. Sollte der Vereinseintritt 
zwischen einem regulären Beitragslauf und einem Halbjahresende erfolgen, 
werden die Mitgliedsbeiträge vom Eintrittsmonat bis zum Halbjahresende 
sowie die halben Verbands-Beiträge ebenfalls sofort eingezogen. Bei allen 
folgenden Einzugsterminen werden nur noch die Halbjahresbeiträge 
eingezogen. 
Für einen reibungslosen Beitragseinzug ist es erforderlich, daß Du uns 
Änderungen Deiner Bankverbindung sofort mitteilst. Kosten, die uns 
durch Dein Versäumnis entstehen, stellen wir Dir in Rechnung. 

Diese Seite bitte gut aufbewahren. 


